
   

 

 

 

 

 

Rechtsmittel 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen, solche gegen 
Wahlen innert 10 Tagen, nach der Versammlung schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt Thun einzureichen (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz 
VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG). Wer rechtzeitiges Rügen pflichtwidrig 
unterlässt, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen. 

 

 

 

 

 

 

 

Thun, 20.10.2025 BHe 


